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Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis Bestätigung 

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

04.02.2020  

Haupt- und 
Personalausschuss 

04.03.2020 Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   

Stadtrat 
 
18.03.2020 
 

 

Stadtrat 
 
10.06.2020 
 

Ja 40  Nein 01  Enthaltung 06   

 
Titel: 
Bestellung des*r Kinder- und Jugendbeauftragte*n der Stadt Dessau-Roßlau 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat stimmt der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses aus der Sitzung 
vom 17. Dezember 2019 für die Besetzung des Ehrenamtes - Kinder- und 
Jugendbeauftragte*r zu und bestellt Herrn Florian Hanisch zum 1. April 2020 zum 
ehrenamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Dessau-Roßlau. 
 
Gesetzliche Grundlagen:  § 14 a - Hauptsatzung der Stadt 

Dessau-Roßlau 
 

 § 3 - Satzung Kinder- und 
Jugendbeauftragte*r der Stadt  
Dessau-Roßlau 

 

 (UN-Kinderrechtskonvention, 
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VII), 
Kommunalverfassungsgesetz (§ 79 
KVG LSA), , Kinder- und 
Jugendhilfegesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KJHG-LSA), 
Satzung des Jugendamtes) 

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  BV/346/2017/V-51 (06.12.2018) 
Ehrenamtliche*r Kinder- und 
Jugendbeauftrage*r 

 

 BV/239/2018/II-30 (05.09.2018) 
Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Dessau-Roßlau  
Ergänzung um 14 a Kinder- und 
Jugendbeauftragte*r 
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 BV/471/2018/V-51 (26.06.2019) 
Satzung Kinder- und Jugend-
beauftrage*r 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  

Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
Relevanz mit Leitbild 
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [ x ] W 06 

Kultur, Freizeit und Sport [ x ] K 03 

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [ x ] S 03, 04, 05 

Handel und Versorgung [ x ] H 05 

Landschaft und Umwelt [ x ] L 01 

Soziales Miteinander [ x ] M 01, 02 

 
Vorlage nicht leitbildrelevant [  ] 

 
 
 
 
 

 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Oberbürgermeister: 
 
 
 
Jens Krause 
Beigeordneter für Gesundheit, Soziales und Bildung 
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Anlage 1: 
Die gesetzlichen Grundlagen zur Bestellung des ehrenamtlichen Kinder- und 
Jugendbeauftragten sind in den benannten Satzungen und Gesetzen verankert.  
 
§ 14 a  der Hauptsatzung besagt:  
„Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister eine/n 
ehrenamtliche/n Kommunale/n Kinder- und Jugendbeauftragte/n der Stadt Dessau-
Roßlau.“ 
 
Der Kinder- und Jugendbeauftragte wurde 2019 durch ein öffentliches 
Interessenbekundungsverfahren in der Stadt Dessau-Roßlau ordentlich 
ausgeschrieben.  
 
Zum Ausschreibungsende lagen drei Bewerbungen vor. Zwei Kandidaten haben ihre 
Interessenbekundungen zurückgezogen. Der Kandidat, Herr Florian Hanisch hat 
allen Vorgaben des Ausschreibungsverfahrens entsprochen. Herr Hanisch hat sich 
im Jugendhilfeausschuss persönlich vorgestellt, seine konzeptionellen Ansätze zur 
Umsetzung der Tätigkeit als Kinder- und Jugendbeauftragter dargelegt und die 
Fragen der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses beantwortet. 
 
Im Ergebnis der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17. Dezember 2019 wurde 
der Kandidat, Herr Florian Hanisch, mit einem Abstimmungsergebnis von 10 / 4  / 0 
Stimmen zur Bestellung durch den Stadtrat im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister für das Ehrenamt des Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt 
Dessau-Roßlau empfohlen. 
 
Anlage 2 
Interessenbekundung von Herrn Florian Hanisch  
 
 
 
 
 
 
 
beschlossen im Stadtrat am  
 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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